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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Psychisch-Kranken-Gesetzes und des  
Maßregelvollzugsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 18/1363 
 
 
 
Ihr Schreiben vom 29.01.2014 / Ihr Zeichen: L 212 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
der Gesetzesentwurf folgt den Beschlüssen aus dem Jahr 2011, schließlich 2013 des Bundesverfassungs-
gerichts.  
Zu dem Gesetzentwurf ist einerseits festzustellen, dass er eine Weiterentwicklung ist und eine Rechts-
konformität zu den Beschlüssen des Bundesverfassungsgerichts herstellt. Folgt man nur dem  letzteren 
Ziel, schließe ich mich den Empfehlungen des Schleswig-Holsteinischen Richterverbandes vom 
10.10.2013 an, der einerseits das Ziel der Zwangsmaßnahme präzisiert und andererseits die organisatori-
sche personelle Legitimation der Ärzte und anderen Beschäftigten in nicht öffentlichen Krankenhausträgern 
fokussiert.  
Andererseits hat der Gesetzgeber die Chance nicht aufgegriffen, sehr viel grundsätzlicher die Rechte 
psychisch Kranker   und deren existenzielle Betroffenheit in den hier rechtlich zu würdigenden Situatio-
nen zu durchdringen. Es überwiegen die Regelungen für die Institution , deren Abläufe  und eine „prak-
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tische“ Notfallpsychiatrie.                                                                                                                                        
Es wird versäumt, in dem schwierigen Behandlungsfeld des psychiatrischen Krankenhauses einen recht-
lichen Beitrag für DAS Dilemma  <Freiheitsentzug / Zwangsmaßnahme/Therapie>  zu installieren. 
Damit wird auch auf einen wichtigsten Beitrag zur Entstigmatisierung psychisch kranker Menschen und 
der Psychiatrie verzichtet. 
Ich bin überzeugt, dass es viele Menschen in Schleswig-Holstein gibt, die an einer in diesem Sinne ent-
wickelten Novelle mitarbeiten wollen und können. 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 
 
Gez. 
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